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> Stellungnahme zur Wasserrahmenrichtlinie

Sehr geehrte Damen und Herren,

Nach Prüfung des umfangreichen Karten- und Informationsmateri
als auf Ihrer Website, geben wir unsere grundsätzliche Bereitschaft
zur Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen zu erkennen. Die
unten aufgeführten Einschränkungen für einzelne Gewässerab
schnitte sind jedoch zu berücksichtigen. Weiterhin weisen wir aus
drücklich darauf hin, dass die Maßnahmen nur bei einer ausrei
chenden finanziellen Beteiligung des Landes realisiert werden kön
nen. Erst nach Bereitstellung dieser Mittel in bekannten Größenord
nungen zwischen 65 und 85 % der Gesamtkosten, kann ein Ein
stieg in diesen Maßnahmenkomplex erfolgen.

Anmerkungen und Einschränkungen zu den Maßnahmen:

Schwalbach DEHE248982.1
• Der für den Rentbach (Gewässerkennung 24898214) ange

gebene Gewässerabschnitt mit den Maßnahmezielen Entwick
lung naturnaher Strukturen und die Bereitstellung von Flä
chen wurde bereits in Angriff genommen. Eine PlanersteIlung
ist beauftragt. Das Ziel ist die Verlegung des Baches in sein
ursprüngliches Bett. Nach der PlanersteIlung, wird vorbehalt
lich einer Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung,
eine Planfeststellung und ein Flurneuordnungsverfahren fol
gen. Zur Weiterverfolgung dieser Sanierung wird eine antei
lige Finanzierung durch das Land eine ausschlaggebende Rol
le bei der Entscheidungsfindung sein.

• Der Rentbach zwischen Qpel-Zoo und Taistraße ist in den
Maßnahmekatalog aufzunehmen, da auch hier Strukturdefizi
te vorhanden sind,

• Die für den Bereich Hollerbornbach (Gewässerkennung
24898212) vorzusehende Beseitigung einer Verrohrung im

• 1330 VerJeihung der Stadtrechte




